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I VORBEMERKUNG 

Auf der Basis der ersten Fassung eines einheitlichen Streitwertkatalogs für die Arbeitsgerichtsbarkeit 
aus dem Jahre 2013 hat die Streitwertkommission unter Auswertung der Stellungnahmen und Vor-
schläge aus der Anwaltschaft, von Seiten der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände, von Sei-
ten der Versicherungswirtschaft und aus der Richterschaft eine überarbeitete Fassung des Streitwertka-
talogs erstellt. Auch künftig soll der Streitwertkatalog weiter entwickelt werden. 

 
Der Streitwertkatalog kann selbstverständlich nur praktisch wichtige Fallkonstellationen aufgreifen, 
ebenso selbstverständlich sind die darin enthaltenen Bewertungsvorschläge zugeschnitten auf die ent-
sprechenden typischen Fallkonstellationen. Die Aussagen des Katalogs sind verfahrensbezogen zu 
sehen und gelten nicht verfahrensübergreifend. 
 
Trotz dieser Einschränkungen versteht sich der Streitwertkatalog als Angebot auf dem Weg zu einer 
möglichst einheitlichen Wertrechtsprechung in Deutschland, im Interesse der Rechtssicherheit und 
Rechtsklarheit für alle Beteiligten. Er beansprucht jedoch keine Verbindlichkeit. 
 
Allgemeiner Hinweis: 
Personenbezogene Bezeichnungen beziehen sich auf beide Geschlechter. Zur besseren Lesbarkeit 
wird im Text nur die männliche Form verwendet. 

II URTEILSVERFAHREN 

Nr. Gegenstand 

II.1 Abfindung und Auflösungsantrag 

 tarifliche Abfindung - Sozialplanabfindung - Nachteilsausgleich 

 Wird im Kündigungsrechtsstreit eine gerichtliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses bean-
tragt (§§ 9, 10 KSchG; § 13 Abs. 1 S. 3 – 5, Abs. 2 KSchG; § 14 Abs. 2 S. 2 KSchG), führt 
dies nicht zu einer Werterhöhung.  

Wird in der Rechtsmittelinstanz isoliert über die Auflösung gestritten, gilt § 42 Abs. 2 S. 1 
GKG; wird isoliert über die Abfindungshöhe gestritten, ist maßgebend der streitige Diffe-
renzbetrag, höchstens jedoch das Vierteljahresentgelt. 

Eine im Vergleich vereinbarte Abfindung in entsprechender Anwendung der §§ 9, 10 
KSchG ist nicht streitwerterhöhend; Vereinbarungen über andere Abfindungen oder einen 
Nachteilsausgleich im Vergleich können hingegen zu einer Werterhöhung führen.  

Wird hingegen über eine Sozialplanabfindung, über eine tarifliche Abfindung oder über 
einen Fall des Nachteilsausgleichs nach § 113 Abs. 1 BetrVG gestritten, richtet sich der 
Wert nach dem streitigen Betrag. Ggf. ist das zum Hilfsantrag (siehe II. Nr. 18) Ausgeführ-
te zu beachten. 
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II.2 Abmahnung 

2.1 Der Streit über eine Abmahnung wird – unabhängig von der Anzahl und der Art der darin 
enthaltenen Vorwürfe und unabhängig von dem Ziel der Klage (Entfernung, vollständige 
Entfernung, ersatzlose Entfernung, Zurücknahme/Widerruf, Feststellung der Unwirksam-
keit) – mit 1 Monatsvergütung bewertet. 

2.2 Mehrere in einem Verfahren angegriffene Abmahnungen werden mit maximal dem Viertel-
jahresentgelt bewertet.  

II.3 Abrechnung 

 Reine Abrechnung nach § 108 GewO, gegebenenfalls auch kumulativ mit einer Vergü-
tungsklage:  

5 % der Vergütung für den geltend gemachten Abrechnungszeitraum. 

II.4 Änderungskündigung  

4.1 - bei Annahme unter Vorbehalt - und sonstiger Streit über den Inhalt des Arbeitsverhält-
nisses:1 Monatsvergütung bis zu einem Vierteljahresentgelt je nach dem Grad der Ver-
tragsänderung. 

4.2 Bei Änderungskündigungen mit Vergütungsänderung oder sonstigen messbaren wirt-
schaftlichen Nachteilen: 3-fache Jahresdifferenz, mindestens 1 Monatsvergütung, höchs-
tens die Vergütung für ein Vierteljahr.  

II.5 Altersteilzeitbegehren 

 Bewertung entsprechend II. Nr. 4. 

II.6 Annahmeverzug 

 Wird in einer Bestandsstreitigkeit im Wege der Klagehäufung fällige Annahmeverzugsver-
gütung geltend gemacht, bei der die Vergütung vom streitigen Fortbestand des Arbeits-
verhältnisses abhängt, so besteht nach dem Beendigungszeitpunkt eine wirtschaftliche 
Identität zwischen Bestandsstreit und Annahmeverzug. Nach § 45 Abs. 1 S. 3 GKG findet 
keine Wertaddition statt. Der höhere Wert ist maßgeblich. 

II.7 Arbeitspapiere 

7.1 Handelt es sich hierbei nur um reine Bescheinigungen z.B. hinsichtlich sozialversiche-
rungsrechtlicher Vorgänge, Urlaub oder Lohnsteuer: pro Arbeitspapier 10 % einer Monats-
vergütung. 

7.2 Nachweis nach dem Nachweisgesetz: 10 % einer Monatsvergütung. 

II.8 Arbeitszeitveränderung 

 Bewertung entsprechend II. Nr. 4. 

II.9 Auflösungsantrag nach dem KSchG 

 Dazu wird auf II. Nr. 1 verwiesen.  
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II.10 Auskunft - Rechnungslegung - Stufenklage 

 (für leistungsabhängige Vergütung z.B. Provision oder Bonus): 

10.1 Auskunft (isoliert): von 10 % bis 50 % der zu erwartenden Vergütung, je nach Bedeutung 
der Auskunft für die klagende Partei im Hinblick auf die Durchsetzung des Zahlungsan-
spruchs. 

10.2 Eidesstattliche Versicherung (isoliert): 10 % der Vergütung. 

10.3 Zahlung: Nennbetrag (ggf. nach der geäußerten Erwartung der klagenden Partei, unter 
Berücksichtigung von § 44 GKG). 

II.11 Befristung - sonstige Beendigungstatbestände 

 Für den Streit über die Wirksamkeit einer Befristungsabrede, einer auflösenden Bedin-
gung, einer Anfechtung des Arbeitsvertrags, einer Eigenkündigung und eines Auflösungs- 
oder Aufhebungsvertrags gelten die Bewertungsgrundsätze der II. Nrn. 19 und 20 sowie 
der Nr. 17.   

II.12 Beschäftigungsanspruch  

 1 Monatsvergütung. 

II.13 Betriebsübergang 

 Bestandsschutzklage gegen Veräußerer und Feststellungs- bzw. Bestandsschutzklage 
gegen Erwerber: allein Bewertung der Beendigungstatbestände nach II. Nrn. 11, 19 und 
20, keine Erhöhung nur wegen subjektiver Klagehäufung (also z.B. bei Klage gegen eine 
Kündigung des Veräußerers und Feststellungsklage gegen Erwerber im selben Verfahren: 
Vergütung für ein Vierteljahr). 

Bestandsschutzklage gegen Veräußerer und Beschäftigungsklage / Weiterbeschäfti-
gungsklage gegen Erwerber: Bewertung nach II. Nrn. 11, 12, 19 und 20, keine Erhöhung 
allein wegen subjektiver Klagehäufung (also z.B. bei Klage gegen eine Kündigung des 
Veräußerers und Beschäftigungsklage gegen Erwerber im selben Verfahren): 4 Monats-
vergütungen. 

Alleiniger Streit in Rechtsmittelinstanz über Bestand Arbeitsverhältnis mit Betriebserwer-
ber: Vergütung für ein Vierteljahr. 

II.14 Direktionsrecht - Versetzung  

 Von in der Regel 1 Monatsvergütung bis zu einem Vierteljahresentgelt, abhängig vom 
Grad der Belastungen aus der Änderung der Arbeitsbedingungen für die klagende Partei. 

II.15 Einstellungsanspruch - Wiedereinstellungsanspruch 

 Die Vergütung für ein Vierteljahr; ggf. unter Berücksichtigung von II. Nr. 18. 

II.16 Einstweilige Verfügung 

16.1 Bei Vorwegnahme der Hauptsache: 100 % des allgemeinen Wertes. 

16.2 Einstweilige Regelung: Je nach Einzelfall, i.d.R. 50 % des Hauptsache Streitwerts.  
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II.17 Feststellungsantrag, allgemeiner  

17.1 Allgemeiner Feststellungsantrag isoliert: höchstens Vergütung für ein Vierteljahr. 

17.2 Allgemeiner Feststellungsantrag neben punktuellen Bestandsschutzanträgen (Schlepp-
netzantrag): keine zusätzliche Bewertung (arg. § 42 Abs. 2 S. 1 GKG). 

II.18 Hilfsantrag 

 Auch uneigentlicher/unechter Hilfsantrag: Es gilt § 45 Abs. 1 S. 2 und 3 GKG. 

II.19 Kündigung (eine)  

 Die Vergütung für ein Vierteljahr, es sei denn unter Auslegung des Klageantrags und der 
Klagebegründung ist nur ein Fortbestand des Arbeitsverhältnisses von unter 3 Monaten 
im Streit (dann entsprechend geringerer Wert).  

II.20 Kündigungen (mehrere)  

20.1 Außerordentliche Kündigung, die hilfsweise als ordentliche erklärt wird (einschließlich 
Umdeutung nach § 140 BGB): höchstens die Vergütung für ein Vierteljahr, unabhängig 
davon, ob sie in einem oder in mehreren Schreiben erklärt werden. 

20.2 Mehrere Kündigungen ohne Veränderung des Beendigungszeitpunktes: keine Erhöhung.  

20.3 Folgekündigungen mit Veränderung des Beendigungszeitpunktes: Für jede Folgekündi-
gung die Entgeltdifferenz zwischen den verschiedenen Beendigungszeitpunkten, maximal 
jedoch die Vergütung für ein Vierteljahr für jede Folgekündigung. Die erste Kündigung - 
bewertet nach den Grundsätzen der II. Nr. 19 - ist stets die mit dem frühesten Beendi-
gungszeitpunkt, auch wenn sie später ausgesprochen und später angegriffen wird. 

Die Grundsätze des Absatzes 1 gelten jeweils für die betreffende Instanz. Fallen Klagen 
gegen einzelne Kündigungen im Laufe des Verfahrens in einer Instanz weg, gelten die 
Grundsätze des ersten Absatzes ab diesem Zeitpunkt für die in dieser Instanz verbleiben-
den Kündigungen.  

II.21 Rechnungslegung 

 siehe Auskunft (II. Nr. 10.) 

II.22 Vergleichsmehrwert 

22.1 Ein Vergleichsmehrwert fällt nur an, wenn durch den Vergleichsabschluss ein weiterer 
Rechtsstreit und/oder außergerichtlicher Streit erledigt und/oder die Ungewissheit über ein 
Rechtsverhältnis beseitigt werden. Der Wert des Vergleichs erhöht sich nicht um den Wert 
dessen, was die Parteien durch den Vergleich erlangen oder wozu sie sich verpflichten. 

Beispiele: 

 22.1.1 Die Veränderung des Beendigungszeitpunkts führt (auch bei Verknüpfung mit 
einer Erhöhung des Abfindungsbetrages - Turbo- oder Sprinterklausel) nicht zu 
einem Vergleichsmehrwert. 

 22.1.2 Wird im Rahmen eines Abmahnungsrechtsstreits oder des Streits über eine 
Versetzung die Beendigung des Arbeitsverhältnisses vereinbart, ist dies zu-
sätzlich nach I. Nr. 19 zu bewerten. 
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 22.1.3 Typischer Weise wird das Merkmal der „Ungewissheit“ insbesondere bei Ver-
einbarung eines Arbeitszeugnisses mit inhaltlichen Festlegungen zum Leis-
tungs- und Führungsverhalten in einem Rechtsstreit über eine auf Verhaltens- 
oder Leistungsmängel gestützte Kündigung gegeben sein; dies ist zusätzlich 
nach I. Nr. 25 zu bewerten. 

 22.1.4 Nur wenn eine Partei sich eines Anspruchs auf oder eines Rechts zur Freistel-
lung berühmt hat, wird die Freistellungsvereinbarung mit bis zu 1 Monatsvergü-
tung (unter Anrechnung des Werts einer Beschäftigungs- oder Weiterbeschäf-
tigungsklage) bewertet. Die Freistellung wird nur zukunftsbezogen ab dem 
Zeitpunkt des Vergleichsabschlusses berücksichtigt, etwaige Zeiten einer Frei-
stellung zuvor spielen keine Rolle. 

 22.1.5 Ausgleichsklauseln erhöhen den Vergleichswert nur, wenn durch sie ein strei-
tiger oder ungewisser Anspruch erledigt wird. 

22.2 Ist ein Anspruch unstreitig und gewiss, aber seine Durchsetzung ungewiss, wird das Titu-
lierungsinteresse mit 20 % des Wertes des Anspruches bewertet. 

II.23 Weiterbeschäftigungsantrag  

 incl. Anspruch nach § 102 Abs. 5 BetrVG: 1 Monatsvergütung. 

II.24 Wiedereinstellungsanspruch 

 siehe Einstellungsanspruch (II. Nr. 15.) 

II.25 Zeugnis 

25.1 Erteilung oder Berichtigung eines einfachen Zeugnisses: 10 % einer Monatsvergütung. 

25.2 Erteilung oder Berichtigung eines qualifizierten Zeugnisses: 
1 Monatsvergütung, und zwar unabhängig von Art und Inhalt eines Berichtigungsverlan-
gens, auch bei kurzem Arbeitsverhältnis. 

25.3 Zwischenzeugnis: Bewertung wie II. Nr. 25.2. Wird ein Zwischen- und ein Endzeugnis 
(kumulativ oder hilfsweise) im Verfahren verlangt: Insgesamt 1 Monatsvergütung.  

III BESCHLUSSVERFAHREN 

Nr. Verfahrensgegenstand 

III.1 Betriebsänderung - Personalabbau 

1.1 Realisierung des Verhandlungsanspruchs: Ausgehend vom Hilfswert nach § 23 Abs. 3 S. 
2 RVG wird gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles, z.B. 
Inhalt und Bedeutung der Regelungsfrage, eine Erhöhung bzw. ein Abschlag vorgenom-
men. 

1.2 Unterlassung der Durchführung einer Betriebsänderung: Ausgehend von III Nr. 1.1 erfolgt 
eine Erhöhung nach der Staffelung von III. Nr. 13.7. 
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III.2 Betriebsratswahl 

2.1 Bestellung des Wahlvorstands: Ausgehend vom Hilfswert des § 23 Abs. 3 S. 2 RVG kann 
abhängig vom Gegenstand des Mitbestimmungsrechts und der Bedeutung des Einzelfalls 
sowie des Aufwands eine Herauf- oder Herabsetzung erfolgen; bei zusätzlichem Streit 
über die Größe des Wahlvorstandes bzw. Einzelpersonen: Erhöhung jeweils um 1/2 
Hilfswert nach § 23 Abs. 3 S. 2 RVG.  

2.2 Maßnahmen innerhalb des Wahlverfahrens (incl. einstweilige Verfügungen) z.B. Abbruch 
der Wahl: 1/2 Wert der Wahlanfechtung (siehe III. Nr. 2.3). 

Zurverfügungstellung von Unterlagen (auch Herausgabe der Wählerlisten): 1/2 Hilfswert 
von § 23 Abs. 3 S. 2 RVG. 

2.3 Wahlanfechtung (incl. Prüfung der Nichtigkeit der Wahl): 
ausgehend vom doppelten Hilfswert nach § 23 Abs. 3 S. 2 RVG, Steigerung nach der 
Staffel gemäß § 9 BetrVG mit jeweils 1/2 Hilfswert. 

III.3 Betriebsvereinbarung 

 Ausgehend vom Hilfswert nach § 23 Abs. 3 S. 2 RVG wird gegebenenfalls unter Berück-
sichtigung der Umstände des Einzelfalles, z.B. Inhalt und Bedeutung der Regelungsfrage, 
eine Erhöhung bzw. ein Abschlag vorgenommen. 

III.4 Einigungsstelle, Einsetzung 

 Einsetzung nach § 100 ArbGG bei Streit um: 

4.1 Offensichtliche Unzuständigkeit: Höchstens Hilfswert nach § 23 Abs. 3 S. 2 RVG. 

4.2 Person des Vorsitzenden: Grundsätzlich 1/4 Hilfswert nach § 23 Abs. 3 S. 2 RVG. 

4.3 Anzahl der Beisitzer: Grundsätzlich insgesamt 1/4 Hilfswert nach § 23 Abs. 3 S. 2 RVG. 

III.5 Einigungsstelle, Anfechtung des Spruchs  

 Ausgehend vom Hilfswert nach § 23 Abs. 3 S. 2 RVG wird gegebenenfalls unter Berück-
sichtigung der Umstände des Einzelfalls, z.B. Inhalt und Bedeutung der Regelungsfrage, 
eine Erhöhung bzw. ein Abschlag vorgenommen. 

III.6 Einigungsstelle, Anfechtung des Spruchs über Sozialplan 

6.1 Macht der Arbeitgeber eine Überdotierung geltend, dann entspricht der Wert des Verfah-
rens der vollen Differenz zwischen dem festgesetzten Volumen und der von ihm als an-
gemessen erachteten Dotierung. 

6.2 Beruft sich der anfechtende Betriebsrat nur auf eine Unterdotierung, dann finden die 
Grundsätze von § 23 Abs. 3 S. 2 RVG Anwendung. 

III.7 Einstweilige Verfügung 

7.1 Bei Vorwegnahme der Hauptsache: 100 % des allgemeinen Wertes. 

7.2 Einstweilige Regelung: Je nach Einzelfall, i.d.R. 50 % des Hauptsachestreitwerts.  
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III.8 Freistellung eines Betriebsratsmitglieds 

8.1 Freistellung von der Arbeitspflicht im Einzelfall (§ 37 Abs. 2 und 3 BetrVG):  

Bewertung nach § 23 Abs. 3 S. 2 RVG, abhängig von Anlass und Dauer der Freistellung 
kann eine Herauf- oder Herabsetzung des Wertes erfolgen. 

8.2 Zusätzliche Freistellung (§ 38 BetrVG): Ausgehend vom doppelten Hilfswert des § 23 Abs. 
3 S. 2 RVG kann abhängig von der Bedeutung des Einzelfalls sowie des Aufwands eine 
Herauf- oder Herabsetzung erfolgen. 

III.9 Informations- und Beratungsansprüche 

9.1 Ausgehend vom Hilfswert des § 23 Abs. 3 S. 2 RVG; abhängig vom Gegenstand des Mit-
bestimmungsrechts und der Bedeutung des Einzelfalls sowie des Aufwands kann eine 
Herauf- oder Herabsetzung des Wertes erfolgen. 

9.2 Sachverständige / Auskunftsperson: 
Nichtvermögensrechtliche Streitigkeit: Es ist vom Hilfswert nach § 23 Abs. 3 S. 2 RVG 
auszugehen, einzelfallabhängig kann eine Herauf- oder Herabsetzung erfolgen. 

III.10 Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten 

 Streit über das Bestehen eines Mitbestimmungsrechts: 

Ausgehend vom Hilfswert des § 23 Abs. 3 S. 2 RVG; abhängig vom Gegenstand des Mit-
bestimmungsrechts und der Bedeutung des Einzelfalls (organisatorische und wirtschaftli-
che Auswirkungen, Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer u.a.) kann eine Herauf- oder 
Herabsetzung des Wertes ohne Staffelung erfolgen. 

III.11 Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten 

 siehe III. Nr. 1. 

III.12 Nichtigkeit einer Betriebsratswahl 

 siehe Betriebsratswahl (III. Nr. 2.3). 

III.13 Personelle Einzelmaßnahmen nach §§ 99, 100, 101 BetrVG 

13.1 Grundsätzliches:  
Es handelt sich um nichtvermögensrechtliche Angelegenheiten; entscheidend sind die 
Aspekte des Einzelfalles, z.B. die Dauer und Bedeutung der Maßnahme und die wirt-
schaftlichen Auswirkungen, die zur Erhöhung oder Verminderung des Wertes führen kön-
nen. 

13.2 Einstellung: 
Als Anhaltspunkte für die Bewertung können dienen: 

 13.2.1 der Hilfswert von § 23 Abs. 3 S. 2 RVG oder 

 13.2.2 die Regelung von § 42 Abs. 2 S. 1 GKG, wobei eine Orientierung am 2-
fachen Monatsverdienst des Arbeitnehmers sachgerecht erscheint. 
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13.3 Eingruppierung/Umgruppierung: 
Die Grundsätze zu II. Nr. 13.1 und 13.2 gelten unter Berücksichtigung des Einzelfalles 
auch bei diesem Mitbestimmungsrecht, wobei bei der Wertung gemäß III. Nr. 13.2.2 die 
Orientierung an § 42 Abs. 2 S. 2 GKG vorzunehmen ist. Bei der 36-fachen Monatsdiffe-
renz erfolgt ein Abschlag i.H.v. 25 % wegen der nur beschränkten Rechtskraftwirkung des 
Beschlussverfahrens für den fraglichen Arbeitnehmer. 

13.4 Versetzung: 
Je nach Bedeutung der Maßnahme Hilfswert (bei Vorgehensweise nach III. Nr. 13.2.1) 
oder Bruchteil davon bzw. (bei Vorgehensweise nach III. Nr. 13.2.2) 1 bis 2 Monatsgehäl-
ter, angelehnt an die für eine Versetzung im Urteilsverfahren genannten Grundsätze.  

13.5 Das Verfahren nach § 100 BetrVG wird mit dem 1/2 Wert des Verfahrens nach § 99 Abs. 
4 BetrVG bewertet. 

13.6 Das Verfahren nach § 101 BetrVG wird als eigenständiges Verfahren wie das Verfahren 
nach § 99 Abs. 4 BetrVG bzw. nach § 100 BetrVG bewertet. 

Als kumulativer Antrag in einem Verfahren mit 1/2 Wert des Verfahrens nach § 99 Abs. 4 
bzw. 100 BetrVG. 

13.7 Bei Massenverfahren (objektive Antragshäufung) mit wesentlich gleichem Sachverhalt, 
insbesondere bei einer einheitlichen unternehmerischen Maßnahme und 

parallelen Zustimmungsverweigerungsgründen und/oder vergleichbaren Eingruppie-
rungsmerkmalen, erfolgt – ausgehend von vorgenannten Grundsätzen – ein linearer An-
stieg des Gesamtwertes, wobei als Anhaltspunkt folgende Staffelung für eine Erhöhung 
angewendet wird:  

- beim 2. bis einschließlich 20. parallel gelagerten Fall wird für jeden Arbeitnehmer der 
für den Einzelfall ermittelte Ausgangswert mit 25 % bewertet, 

- beim 21. bis einschließlich 50. parallel gelagerten Fall wird für jeden Arbeitnehmer der 
für den Einzelfall ermittelte Ausgangswert mit 12,5 % bewertet, 

- ab dem 51. parallel gelagerten Fall wird für jeden Arbeitnehmer der Ausgangswert mit 
10 % bewertet.  

III.14 Sachmittel - Kostenerstattung nach § 40 BetrVG 

14.1 Vermögensrechtliche Streitigkeit: Entscheidend ist die Höhe der angefallenen Kosten/des 
Wertes der Aufwendungen; bei dauernden Kosten, z.B. Mietzinszahlungen: Max. 36 Mo-
natsaufwendungen. 

14.2 Schulungskosten: 
Vermögensrechtliche Streitigkeit: Entscheidend ist die Höhe der Schulungskosten, inklusi-
ve Fahrtkosten. 

III.15 Unterlassungsanspruch 

 Sowohl für den allgemeinen Unterlassungsanspruch als auch den Anspruch nach § 23 
Abs. 3 BetrVG:  

Festsetzung entsprechend dem Wert des streitigen Mitbestimmungs- oder Mitwirkungs-
rechts.  
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III.16 Zuständigkeitsstreitigkeiten - Kompetenzabgrenzung  

16.1 Abgrenzung Zuständigkeit Betriebsratsgremien: 
Ausgehend vom Hilfswert nach § 23 Abs. 3 S. 2 RVG, gegebenenfalls wird unter Berück-
sichtigung der Umstände des Einzelfalles eine Erhöhung bzw. ein Abschlag in Betracht 
kommen. 

16.2 Abgrenzung Betrieb / gemeinsamer Betrieb / Betriebsteil: 
Ausgehend vom Hilfswert nach § 23 Abs. 3 S. 2 RVG, gegebenenfalls wird unter Berück-
sichtigung der Umstände des Einzelfalles eine Erhöhung bzw. ein Abschlag in Betracht 
kommen. 

III.17 Zustimmungsersetzungsantrag (§ 103 BetrVG)  

 Vergütung des betroffenen Arbeitnehmers für ein Vierteljahr (wegen der Rechtskraftwir-
kung). 
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